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* 1 Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung und des Unternehmens 

 
· Angaben zum Produkt 

 

· Handelsname: APP  V Belt (212060) 
 

· Artikelnummer: APP545 
· Verwendung des Stoffes / der Zubereitung Schmierstoff 

 

· Hersteller/Lieferant: 
AUTO – PLAST PRODUKT Sp. z o. o. 
Ul. Przemysłowa 10, 62 – 300 Września 
Tel. +48 (061) 437 00 00 
Fax. +48 (061) 437 91 37 
Mail: app@app.com.pl 
Strona WEB: www.app.com.pl 

· Auskunftgebender Bereich: QHSE Department 
· Notfallauskunft: Tel.: +48 61 437 0000 (08.00 / 17.00) 

 
 

2 Mögliche Gefahren 
 

· Gefahrenbezeichnung:  
 
Xi  Reizend 
F+ Hochentzündlich 
N   Umweltgefährlich 

 
· Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt: 
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen 
Einstufungsrichtlinie für Zubereitungen der EG" in der letztgültigen Fassung. 
Vorsicht! Behälter steht unter Druck. 
Wirkt narkotisierend. 
R 12 Hochentzündlich. 
R 38 Reizt die Haut. 
R 51/53 Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. 
R 67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
Behälter steht unter Druck. Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch 
nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. 
Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. 
Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. 

· Klassifizierungssystem: 
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergänzt durch Angaben aus der Fachliteratur 
und durch Firmenangaben. 

· GHS-Kennzeichnungselemente 
 

Gefahr 
 

 
2.2/1 - Extrem entzündbares Gas. 
2.3/1 - Extrem entzündbares Aerosol. 

 
 
(Fortsetzung auf Seite 2) 
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 Warnung 

3.2/2 - Verursacht Hautreizungen. 
3.8/3 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 

(Fortsetzung von Seite 1) 

 
4.1/2 - Giftig für Wasserorganismen, Langzeitwirkung. 

· Prävention: 
Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. 
Nicht in offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. 
Druckbehälter: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung. 
Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. 
Nach Handhabung gründlich waschen. 
Nur draußen oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Freisetzung in 
die Umwelt vermeiden. 
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. 

· Reaktion: 
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit reichlich Wasser und Seife waschen. 
BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. 
Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. 
Gezielte Behandlung (siehe Kennzeichnungsschild). 
Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. 
Brand bei Gasleckage: Nicht löschen, bis Leckage ohne Gefahr gestoppt werden kann. 
Entfernung sämtlicher Zündquellen, falls ohne Gefahr möglich. 
Ausgetretene Mengen auffangen. 

· Lagerung: 
An einem gut belüfteten Ort lagern. 
An einem gut belüfteten Ort lagern. Behälter dicht verschlossen halten. 
Unter Verschluss lagern. 
Vor Sonnenlicht schützen. Nicht Temperaturen über 50°C/ 122°F aussetzen. 

· Entsorgung: 
Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen 
Vorschriften. 

 
 
* 3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

 
· Chemische Charakterisierung 
· Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen. 

 

· Gefährliche Inhaltsstoffe: 
CAS: 64742-49-0 
EINECS: 265-151-9 

Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte leichte 
 Xn,  Xi,  F, N; R 11-38-51/53-65-67 

25-50% 

Gefahr: 2.6/2; 3.10/1 
Warnung: 3.2/2, 3.8/3 

 4.1.C/2 
(Fortsetzung auf Seite 3) 
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CAS: 74-98-6 
EINECS: 200-827-9 
CAS: 106-97-8 
EINECS: 203-448-7 

Propan, Butan-mix 
F+; R 12 

  12,5-45% 

Gefahr: 2.2/1 
Warnung: 2.5/L 

CAS: 109-66-0 
EINECS: 203-692-4 

Pentan 
Xn,  F+,  N; R 12-51-53-65-66-67 

12,5-20% 

Gefahr: 2.6/1; 3.10/1 
Warnung: 3.8/3 

CAS: 75-28-5 
     EINECS: 200-857-2 

Isobutan 
      F+       ; R 12 

12,5-20% 
 

Gefahr: 2.2/1 
Warnung: 2.5/L 
 

 
 

(Fortsetzung von Seite 2) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 

· Zusätzliche Hinweise: Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen. 
 
 
 
 

4 Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

· Nach Einatmen: Bei Bewußtlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage. 
· Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. 
· Nach Augenkontakt: 

Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren. 
· Nach Verschlucken: Reichlich Wasser nachtrinken und Frischluftzufuhr. Unverzüglich Arzt hinzuziehen. 

 
 

5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
 

· Geeignete Löschmittel: 
CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem 
Schaum bekämpfen. 

· Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: Wasser im Vollstrahl 
· Besondere Schutzausrüstung: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. 

 
 
* 6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

 
· Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Für ausreichende Lüftung sorgen. 
· Umweltschutzmaßnahmen: 
Nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen lassen. 
Bei Eindringen in Gewässer oder Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen. 
Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. 

· Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: Für ausreichende Lüftung sorgen. 
 
 
* 7 Handhabung und Lagerung 

 
· Handhabung: 
· Hinweise zum sicheren Umgang: 
Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. 

 
 
 
(Fortsetzung auf Seite 4) 
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Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. 
Behälter mit Vorsicht öffnen und handhaben. 

· Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: 
Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. 
Zündquellen fernhalten - nicht rauchen. 
Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. 

(Fortsetzung von Seite 3) 

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C (z.B. durch Glühlampen) 
schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. 

 

· Lagerung: 
· Anforderung an Lagerräume und Behälter: 
An einem kühlen Ort lagern. 
Die behördlichen Vorschriften für das Lagern von Druckgaspackungen sind zu beachten. 

· Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich. 
· Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: 
Behälter dicht geschlossen halten. 
Behälter nicht gasdicht verschließen. 
In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern. 
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen. 

· Lagerklasse: 
· Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): - 

 
 
* 8 Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung 

 
· Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7. 

 

· Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten: 
64742-49-0 Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte leichte 
MAK () vgl.Abschn.Xb 
74-98-6 Propan 
AGW () 1800 mg/m³, 1000 ml/m³ 

4(II);DFG 
106-97-8 Butan 
AGW () 2400 mg/m³, 1000 ml/m³ 

4(II);DFG 
109-66-0 Pentan 
AGW () 3000 mg/m³, 1000 ml/m³ 

2(II);DFG 
75-28-5 Isobutan 
AGW () 2400 mg/m³, 1000 ml/m³ 

4(II);DFG 
· Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen. 

 

· Persönliche Schutzausrüstung: 
· Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen: 
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. 
Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. 
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. 
Gase/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen. 
Berührung mit der Haut vermeiden. 
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 

· Atemschutz:  Nicht erforderlich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Fortsetzung auf Seite 5) 
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· Handschutz: 
(Fortsetzung von Seite 4) 

Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial für das Produkt / die Zubereitung / das 
Chemikaliengemisch abgegeben werden. 
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der 
Degradation. 
Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein. 

 

  Schutzhandschuhe 

 

· Handschuhmaterial 
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren 
Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung 
aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und muß 
deshalb vor dem Einsatz überprüft werden. 

· Durchdringungszeit des Handschuhmaterials 
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten. 

· Augenschutz: Nicht erforderlich. 
 
 
* 9 Physikalische und chemische Eigenschaften 

 

· Allgemeine Angaben 

Form: Aerosol 
Farbe: Gemäß Produktbezeichnung 
Geruch: Charakteristisch 

· Zustandsänderung Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht 
bestimmt. Siedepunkt/Siedebereich: Nicht anwendbar, da 
Aerosol. 

· Flammpunkt: < 0°C (< 32°F) 
Nicht anwendbar, da Aerosol. 

· Zündtemperatur: 285°C (545°F) 

· Selbstentzündlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentzündlich. 

· Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich, jedoch ist die Bildung 
explosionsgefährlicher Dampf-/Luftgemische möglich. 

· Explosionsgrenzen: 
Untere: 1,1 Vol % 
Obere: 10,9 Vol % 

· Dampfdruck bei 20°C (68°F): 3500 hPa (2625 mm Hg) 

· Dichte bei 20°C (68°F): 0,62 g/cm³ 

· Löslichkeit in / Mischbarkeit mit 
Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar. 

· Lösemittelgehalt: 
Organische Lösemittel: 93,0 % 

 
D 
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10 Stabilität und Reaktivität 
 

· Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: 
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung. 

· Gefährliche Reaktionen Keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 
· Gefährliche Zersetzungsprodukte: Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt. 

 
 
* 11 Toxikologische Angaben 

 
· Akute Toxizität: 

 

· Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte: 
64742-49-0 Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte leichte 
Oral 
Dermal 

LD50 
LD50 

LC50 / 4 h 

>5000 mg/kg (rat) 
>2600 mg/kg (rabbit) 

>193 mg/m3 (rat) 
106-97-8 Butan 

 LC50 / 4 h 658 mg/m3 (rat) 
109-66-0 Pentan 
Oral 
Dermal 

LD50 
LD50 

 

 
LC50 / 4 h 

>16000 mg/kg (rat) 
>2500 mg/kg (rat) 

>5000 mg/kg (rabbit) 

>100 mg/m3 (rat) 
· Primäre Reizwirkung: 
· an der Haut: Reizt die Haut und die Schleimhäute. 
· am Auge: Keine Reizwirkung. 
· Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt. 
· Zusätzliche toxikologische Hinweise: 
Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EG für 
Zubereitungen in der letztgültigen Fassung folgende Gefahren auf: 
Reizend 

 
 
* 12 Umweltspezifische Angaben 

 
· Ökotoxische Wirkungen: 

 

· Aquatische Toxizität: 
64742-49-0 Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte leichte 
LC50 127-159 mg/l (Leuciscus idus) 
109-66-0 Pentan 
EC50 / 48 h 9,7 mg/l (daphnia magna) 

· Bemerkung: Giftig für Fische. 
· Allgemeine Hinweise: 
Wassergefährdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): wassergefährdend 
Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen. 
Trinkwassergefährdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund. 
In Gewässern auch giftig für Fische und Plankton. 

 
 
 
 
 
 
 
(Fortsetzung auf Seite 7) 
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giftig für Wasserorganismen 
(Fortsetzung von Seite 6) 

 
 

13 Hinweise zur Entsorgung 
 

· Produkt: 
· Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. 

 

· Europäischer Abfallkatalog 
20 01 13 Lösemittel 
15 01 04 Verpackungen aus Metall 

 

· Ungereinigte Verpackungen: 
· Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. 

 
 
* 14 Angaben zum Transport 

 
· Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenzüberschreitend/Inland): 

 

 
 

· ADR/RID-GGVS/E Klasse:   2   5F Gase 
· Kemler-Zahl: 23 
· UN-Nummer: 1950 
· Verpackungsgruppe: - 
· Gefahrzettel 2.1 
· Bezeichnung des Gutes: 1950 DRUCKGASPACKUNGEN 
· Begrenzte Menge (LQ) LQ2 
· Beförderungskategorie 2 
· Tunnelbeschränkungscode   B1D 

 

· Seeschiffstransport IMDG/GGVSee: 
 

 
 

· IMDG/GGVSee-Klasse: 2.1 
· UN-Nummer: 1950 
· Label 2.1 
· Verpackungsgruppe: - 
· EMS-Nummer: F-D,S-U 
· Marine pollutant: Nein 
· Richtiger technischer Name: AEROSOLS 

 

· Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR: 
 

 
 

· ICAO/IATA-Klasse: 2.1 
· UN/ID-Nummer: 1950 

 

 
 
(Fortsetzung auf Seite 8) 
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· Label 2.1 
· Verpackungsgruppe: - 
· Richtiger technischer Name: AEROSOLS, flammable 

 

· UN "Model Regulation": UN1950; DRUCKGASPACKUNGEN; 2.1; - 

(Fortsetzung von Seite 7) 

 
 
* 15 Angaben zu Rechtsvorschriften 

 
· Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien: 
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet. 

 

· Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes: 
 

Xi  Reizend 
F+ Hochentzündlich 
N   Umweltgefährlich 

 
· R-Sätze: 
38 Reizt die Haut. 
51/53 Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. 
66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. 
67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 

 

· S-Sätze: 
2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
9 Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. 
16 Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. 
23 Aerosol nicht einatmen 
45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen). 
51 Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. 
61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen 

 

· Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen: 
Behälter steht unter Druck. Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch 
nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. 
Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. 
Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. 

 

· Nationale Vorschriften: 
 

· Klassifizierung nach VbF: entfällt 
· Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): - 

 

· Technische Anleitung Luft: 
 

Klasse Anteil in % 
NK 93,0 

 
· Wassergefährdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): wassergefährdend. 

 
 
 

Geltende Rechtsvorschriften: 

1 Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung 
und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europäischen Chemikalienagentur, die Richtlinie 1999/45/EG ändert und die 
Verordnung des Rates (EWG) Nr. 793/93 und die Verordnung des Ausschusses (EG) Nr. 1488/94, sowie die Richtlinie des Rates 76/769/EWG und 
die Richtlinie des Ausschusses 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE und 2000/21/WE (30.12.2006 PL Amtsblatt der Europäischen Union L 
396/1) außer Kraft setzt. 

2 Gesetz vom 11. Januar 2001 über chemische Stoffe und Zubereitungen o (Gesetzblatt Nr. 11 Pos. 84 von 2001) mit späteren Änderungen 
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3 Gesetz vom 27. April 2001 über die Abfälle (Gesetzblatt Nr. 62 Pos. 628 von 2001) mit Verordnung des Umweltministers (Gesetzblatt Nr. 152 Pos. 
1735-1737 von 2001) 

4 Gesetz vom 11. Mai 2001 über die Verpackungen und Verpackungsabfälle (Gesetzblatt Nr. 63 Pos. 638 von 2001) mit späteren Änderungen 

5 Bekanntmachung des Sejmmarschalls der Republik Polen  vom 4. Juli 2006 über die Verkündung des einheitlichen Textes des Gesetzes - 
Umweltschutzrecht (Gesetzblatt Nr. 129 Pos. 902 von 2006) 

6 Gesetz vom 28. Oktober 2002 über Landtransport von Gefahrgütern (Gesetzblatt Nr. 199 Pos. 1671 von 2002) mit späteren Änderungen 
7 Verordnung des Gesundheitsministers vom  30. April 2004  über Gefahrsubstanzen und Gefahrpräparate, deren Verpackungen mit Verschlüssen, 

die das Öffnen von Kindern verhindern, und mit durch Berührung spürbarer Gefahrwarnung ausgestattet sind (Gesetzblatt Nr. 128 Pos. 1348 von 

2004) 
8 Verordnung des Gesundheitsministers vom  2. September 2003 über die Kennzeichnung der Verpackungen für gefährliche Stoffe und 

Zubereitungen  (Gesetzblatt Nr. 173 Pos. 1679 von 2003) mit Änderung vom 9. November 2004 (Gesetzblatt Nr. 260 Pos. 2595 von 2004) 
9 Verordnung des Gesundheitsministers vom  2. September 2003 über die Einstufungskriterien für chemische Stoffe und Zubereitungen   

(Gesetzblatt Nr. 171 Pos. 1666 von 2003) mit Änderung vom 29. Oktober 2004 (Gesetzblatt Nr. 243 Pos. 2440 von 2004) 

10   Verordnung des Gesundheitsministers vom  13. November 2007 über die Sicherheitsdatenblätter (Gesetzblatt Nr. 215 Pos.1588 von 2007) 
11 Verordnung des Gesundheitsministers vom  28. September 2005 über Verzeichnis der gefährlichen Stoffen mit ihrer Klassifizierung und 

Bezeichnung  (Gesetzblatt Nr. 201 Pos. 1674 von 2005)  

12 Verordnung des Ministers für Arbeit und soziale Politik vom 29. November 2002 über  zugelassene Höchstkonzentrationen und Höchststärken von 
gesundheitsschädlichen Faktoren im Arbeitsumfeld (Gesetzblatt Nr. 217 Pos. 1833 von 2002) mit Änderung (Gesetzblatt Nr. 212 Pos. 1769 von 
2005) 

13 Regierungserklärung vom 26. Juli 2005 über Inkrafttreten der Änderungen zu den Anlagen A und B des europäischen Vertrages über 
internationalen Landtransport von Gefahrgütern  (ADR), der in Genf am 30. September 1957 angefertigt wurde (Gesetzblatt Nr. 178 Pos. 1481 von 

2005) 
14 Verordnung des Umweltministers vom 27. September 2001 über den Verzeichnis gefährlicher Abfälle (Gesetzblatt Nr. 112 Pos. 1206 von 2001) 
15 Verordnung des Ministers für Arbeit und soziale Politik vom 11. Juni 2002, die die Verordnung über allgemeine Sicherheitsvorschriften und 

Arbeitsschutzvorschriften ändert (Gesetzblatt Nr. 91 Pos. 811 von 2002) 
16 Verordnung des Wirtschaftsministers vom 9. Juni 2006, die die Verordnung über Mindestanforderungen bezüglich Arbeitssicherheit und Hygiene 

der Arbeiter an Arbeitsplätzen von Explosionsgefahr (Gesetzblatt Nr. 121 Pos. 836 von 2006) außer Kraft setzt. 

17 Verordnung des Ministerrates vom 30. Juli 2002 , die die Verordnung über die Liste der für Frauen verbotenen Arbeiten ändert (Gesetzblatt Nr. 
127 Pos. 1092 von 2002) 

18 Verordnung des Gesundheitsministers vom  20. April 2005 über die Forschungen und Messungen der in der Arbeitsumwelt 
gesundheitsschädlichen Faktoren (Gesetzblatt Nr. 73 Pos. 645 von 2005) 

19 Verordnung des Ministers für Gesundheit und soziale Sicherheit vom  30. Mai 1996 über Durchführung von ärztlichen Untersuchungen, Bereich 

der Gesundheitsvorsorge der Arbeiter und ärztliche Befunde, die zu den gemäß Arbeitsgesetzbuch vorgesehene Zwecken ausgestellt werden 
(Gesetzblatt Nr. 69 Pos. 332 von 1996) mit späteren Änderungen (Gesetzblatt Nr. 37 Pos. 451 und Gesetzblatt Nr. 128 Pos.1405 von 2001) 

20 Verordnung des Ministerrates 24. August 2004 über Verzeichnis von für Jugendlichen verbotenen Arbeiten und Bedingungen ihrer Beschäftigung 
bei manchen Arbeiten (Gesetzblatt Nr. 200 Pos. 2047 von 2004) mit späteren Änderungen (Gesetzblatt Nr. 136 Pos. 1145 von 2005) 

21 Verordnung des Ministers für Wirtschaft und Arbeit vom 5. Juli 2004 über Beschränkungen, Verbote und Produktionsbedingungen, Verkehr oder 

Anwendung der gefährlichen Stoffe und Zubereitungen sowie der diese Stoffe und Zubereitungen enthaltenen Produkte (Gesetzblatt Nr. 168 Pos. 
1762 von 2004) mit späteren Änderungen (Gesetzblatt Nr. 39 Pos.372 von 2005 und Gesetzblatt Nr. 127 Pos. 887 von 2006) 

22 Verordnung des Gesundheitsministers vom 1. Dezember 2004 über Substanzen, Präparate, Faktoren oder technologische Prozesse von 
Krebsnebenwirkung oder erbgutschädigender Nebenwirkung im Arbeitsumfeld (Gesetzblatt Nr. 280 Pos. 2771 von 2004) mit späteren 
Änderungen (Gesetzblatt Nr. 160 Pos. 1356 von 2005) 

23 Antirauschgiftgesetz vom 29. Juli 2005 (Gesetzblatt Nr. 179, Pos.1485 von 2005) mit Änderung (Gesetzblatt Nr. 120, Pos. 826 von 2006 und die 
Verordnung (EG) Nr. 273/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Februar 2004 über Rauschgiftvorläufer (Amtsblatt EG L 047 
vom 18.02.2005) und die Verordnung (EG) und des Rates Nr. 111/2005 vom 22. Dezember 2004 über Aufsichtsregeln des Handels mit 

Rauschgiftvorläufer zwischen Gemeinschaft und Drittstaaten (Amtsblatt EG L 22 vom 26.01.2005., S. 1; Amtsblatt EG Polnische Sonderfassung von 
2005r., Band 48, S. 1). 

 
* 16 Sonstige Angaben 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von 
Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. 

 

· Relevante R-Sätze 
11 Leichtentzündlich. 

(Fortsetzung auf Seite 10) 
D 
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12 Hochentzündlich. 
38 Reizt die Haut. 

(Fortsetzung von Seite 9) 

51/53 Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. 
65 Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen. 
66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. 
67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 

· Ansprechpartner: QHSE-Department 
· Abkürzungen und Akronyme: 

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises Dangereuses par Route (European Agreement concerning the International 
Carriage of Dangerous Goods by Road) 
RID: Reglement internationale concernent le transport des merchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the 
International Transport of Dangerous Goods by Rail) 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
IATA: International Air Transport Association 
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA) 
ICAO: International Civil Aviation Organization 
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO) 
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany) 
VbF: Verordnung über brennbare Flüssigkeiten, Österreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria) 
LC50: Lethal concentration, 50 percent 
LD50: Lethal dose, 50 percent 

· * Daten gegenüber der Vorversion geändert 
D 


